
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  1. September 2020  

Mandantenbrief September 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Einkommensteuer 

· Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von Rech-
nungsaussteller und Leistungserbringer 

· Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare Wirtschaftsgüter neue Grenze be-
achten! 
 

Umsatzsteuer 

· Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von Rech-
nungsaussteller und Leistungserbringer 

 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 

· Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaftsteuer 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2020 
 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

10.09.20201 12.10.20202 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.09.2020 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.09.2020 entfällt 

Umsatzsteuer 10.09.20203 12.10.20204 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 14.09.2020  15.10.2020 

Scheck6 10.09.2020 12.10.2020 

Sozialversicherung7 28.09.2020 28.10.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende  
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Ge-
winnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-

dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2020/26.10.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 



 
Allgemein 
 
Anspruch auf Kindergeld endet bei Nichtantritt zur letztmaligen Prüfung 
Wegen des Nichterscheinens zur Prüfung verlor der Sohn einer Kindergeldempfängerin sei-
nen Prüfungsanspruch in seinem Studiengang. Der zuständige Prüfungsausschuss stellte 
den endgültigen Verlust des Prüfungsanspruchs fest. Nach vorheriger Anhörung wurde der 
Sohn mit Bescheid vom 05.05.2015 exmatrikuliert. Die Familienkasse hob für den Monat 
März 2015 die Kindergeldfestsetzung auf, weil der Sohn bereits exmatrikuliert gewesen sei. 
Die Mutter ist der Meinung, es komme für das Ende der Berufsausbildung auf den Zeitpunkt 
an, zu welchem die Exmatrikulation wirksam geworden sei. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitmonat März 2015 kein Anspruch auf Kinder-
geld mehr bestand, da der Sohn nicht mehr für einen Beruf ausgebildet wurde. Die Hoch-
schulausbildung sei grundsätzlich Ausbildungsmaßnahme, wenn und solange der Sohn im 
In- oder Ausland als ordentlicher Studierender immatrikuliert sei. Allerdings komme es allein 
auf eine formelle Immatrikulation beim Fehlen der ernsthaften und nachhaltigen Ausbil-
dungsbemühungen nicht an. Soweit Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass das Kind 
seinem gewählten Ausbildungsgang nicht ernsthaft und hinreichend nachgeht, indem etwa 
nur eine "Pro-forma-Immatrikulation" besteht, liege keine Berufsausbildung vor. Zu einer 
ernsthaften und nachhaltigen Hochschulausbildung gehöre auch die Teilnahme an den für 
die Erlangung der angestrebten beruflichen Qualifikation erforderlichen Prüfungen. 

 

Einkommensteuer 

Selbst genutztes Eigenheim: Prozesskosten wegen Baumängeln keine außergewöhn-
lichen Belastungen 
Ein Ehepaar beauftragte im Oktober 2015 ein Massivbau-Unternehmen mit der Errichtung 
eines Zweifamilienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Eigentum stehenden 
Grundstück. Wegen gravierender Planungs- und Ausführungsfehler ging das Ehepaar gegen 
das Bauunternehmen gerichtlich vor und zahlte allein im Jahr 2017 Gerichts- und Rechtsan-
waltskosten von rund 13.700 Euro. 2018 wurde über das Vermögen des Bauunternehmens 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Ehepaar machte in seiner Einkommensteuererklärung 
für 2017 u. a. die ihm entstandenen Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen gel-
tend und wies auf seine extrem angespannte finanzielle Situation hin. 
Das beklagte Finanzamt und auch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz lehnten die beantragte 
Steuerermäßigung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den Gerichtsverfahren verfolgt hät-
ten, hätten zwar ihr zukünftiges Eigenheim betroffen und seien für sie von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung gewesen. Jedoch habe für die Eheleute zu keiner Zeit die Gefahr 
bestanden, die Existenzgrundlage zu verlieren oder die lebensnotwendigen Bedürfnisse 
nicht mehr befriedigen zu können. Beide seien erwerbstätig gewesen und hätten eine ihrem 
Wohnbedürfnis entsprechende Mietwohnung bewohnt. Das Baugrundstück sei nicht lebens-
notwendig gewesen. Es hätte notfalls verkauft werden können. Des Weiteren seien die Auf-
wendungen auch nicht außergewöhnlich. Der Erwerb eines Eigenheims berühre typischer-
weise das Existenzminimum nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vorgang der norma-
len Lebensführung. Auch seien Baumängel nicht unüblich, sodass entsprechende Prozess-
kosten wegen solcher Mängel ebenfalls nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden könnten. Zudem sei auch der Bundesfinanzhof der Auffassung, dass Pro-
zesskosten wegen Baumängeln am selbst genutzten Einfamilienhaus keine außergewöhnli-
chen Belastungen darstellen.  

Mehrwertsteuerabsenkung: Für abschreibbare Wirtschaftsgüter neue Grenze beach-
ten! 
Arbeitsmittel, die mehrere Jahre beruflich genutzt werden, können dennoch vollständig im 
Jahr der Anschaffung als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie unterhalb 



 
eines bestimmten Grenzbetrages bleiben. Dabei handelt es sich um einen Bruttobetrag, seit 
2018: 800 Euro plus Umsatzsteuer.  
Für Anschaffungen ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt jedoch der verringerte Um-
satzsteuersatz von 16 Prozent. Daher sinkt in dieser Zeit die Grenze für die Abschreibung 
sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter von 952 auf 928 Euro. Die Regelung gilt nicht nur für 
Unternehmer, sondern auch für Arbeitnehmer und Vermieter.  
Für die Anwendung des Umsatzsteuersatzes ist der Leistungszeitpunkt maßgeblich. Wenn 
ein Steuerpflichtiger z. B. im Juni 2020 einen Computer für 950 Euro bestellt hat, aber die 
Lieferung erst im Juli 2020 erfolgt, muss der Computer über die gewöhnliche Nutzungsdauer 
von drei Jahren abgeschrieben werden, denn der Bruttobetrag übersteigt die Grenze von 
928 Euro. Wäre die Lieferung noch im Juni 2020 erfolgt, wären die Anschaffungskosten so-
fort in voller Höhe als Werbungskosten abzugsfähig gewesen. 

 
Umsatzsteuer 

Postalische Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie Identität von Rechnungs-
aussteller und Leistungserbringer 
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem Schreiben auf die geänderte Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs zur postalischen Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers sowie zur 
Identität von Rechnungsaussteller und Leistungserbringer reagiert. 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Urteilen, in Änderung seiner vorherigen Rechtspre-
chung entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraus-
setzt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr reiche 
jede Art von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, aus, sofern der Unternehmer 
unter dieser Anschrift erreichbar ist. Der Bundesfinanzhof habe diese Aussage dahingehend 
präzisiert, dass für die Prüfung des Rechnungsmerkmals "vollständige Anschrift" der Zeit-
punkt der Rechnungsausstellung maßgeblich ist. Die Feststellungslast für die postalische 
Erreichbarkeit zu diesem Zeitpunkt treffe den den Vorsteuerabzug begehrenden Leistungs-
empfänger. 
Weiterhin habe der Bundesfinanzhof entschieden, dass für die Berechtigung zum Vorsteuer-
abzug eine Identität von Rechnungsaussteller und leistendem Unternehmer erforderlich sei. 
Dies sei die Voraussetzung dafür, dass die Steuerverwaltungen die Entrichtung der geschul-
deten Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollieren könnten. 

 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Besteuerung des Pflichtteils bei der Erbschaftsteuer 
Als Pflichtteil wird im Erbrecht ein Geldanspruch bezeichnet, der sich gegen den oder die 
Erben eines Verstorbenen richtet. Anspruch auf den Pflichtteil haben Abkömmlinge, Ehegat-
ten oder evtl. auch Eltern, wenn sie testamentarisch vom Erbe ausgeschlossen werden. Ein 
Pflichtteilanspruch besteht auch dann, wenn der durch Testament zugewiesene Erbanspruch 
geringer ist als der gesetzliche Anspruch. Der Pflichtteil bemisst sich nach der Hälfte des 
gesetzlichen Erbanspruchs. 
Die Erbschaftsteuer für den Pflichtteilberechtigten entsteht erst dann, wenn er den Pflichtteil 
geltend macht, nicht bereits mit dem Tod des Erblassers. Die Bemessung des Pflichtan-
spruchs erfolgt nach den zivilrechtlichen Bewertungsregeln, d. h. auch der Pflichtteilberech-
tigte hat einen Geldanspruch. Die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen oder andere 
sachliche Freibeträge (wie z. B. Hausratsgegenstände, Familienheim, Abschlag für Denkmä-
ler) können daher auf den Pflichtteilanspruch nicht angewendet werden. 



 
Der Pflichtteilberechtigte hat daher häufig eine höhere Erbschaftsteuer zu leisten als ein Er-
be bei wertmäßig dem gleichen Erwerb. Auch dem Pflichtteilberechtigten stehen aber die 
persönlichen Freibeträge und die Steuerklasse entsprechend dem Verwandtschaftsverhältnis 
zum Erblasser zu. 
Der oder die Erben können von Ihrem Erwerb die geltend gemachten Pflichtteilansprüche als 
Nachlassverbindlichkeiten abziehen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes kann der volle Betrag abgezogen werden, auch wenn das Vermögen teilweise nicht 
angesetzt werden muss. 
 


